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Blickpunkt
Liebe Mit-

glieder un-
seres Sozi-
a l v e r b a n d 
Deutschland, 
als neuer Vi-
zepräsident 
möchte ich 
ein brisantes 
Thema auf-
greifen. Wieder geht es um die 
verkaufsoffenen Adventssonnta-
ge. Die Kirchen sagen ein klares 
„Nein!“ dazu. Dem können wir 
uns nur anschließen. Genügt es 
denn nicht, die langen Samstage 
als Einkaufsmöglichkeit zu nut-
zen? Ja, es soll sogar Menschen 
geben, die von Montag bis Freitag 
einkaufen. Und viele unserer Mit-
glieder haben gar nicht das Geld, 
auch noch an den Adventssonnta-
gen die hungrigen Ladenkassen zu 
füllen.

Sollten nicht die Ruhe und 
die Besinnlichkeit der Vorweih-
nachtszeit unseren Seelen weit 
besser tun als geschäftiges Treiben 
in den brodelnden Menschenmas-
sen der Supermärkte? Ich meine: 
ja, und halte es da mit unserer 
Aktion Gut tun – tut gut. Wenn 
wir einem anderen Menschen ein 
wenig Zeit schenken, ihm zuhö-
ren, seine Bedürfnisse und Sorgen 
ernst nehmen, dann könnte er uns 
sagen: „Du hast mich angesehen, 
hast mich angenommen, hast mir 
deine Zeit geschenkt. Das tut mir 
gut.“ Dazu bedarf es keiner ver-
kaufsoffenen Adventssonntage. 
Dazu bedarf es offener Herzen. Ich 
wünsche Ihnen allen eine gesegne-
te Vorweihnachtszeit.

Lothar Dufke,
SoVD-Vizepräsident

Einigung nach monatelangem Streit

Länger Arbeitslosengeld I für Ältere
Monate hat er gedauert, der 

Streit um eine längere Zahlung von 
Arbeitslosengeld (ALG) I an ältere 
Menschen. Er hat an den klassi-
schen Fronten – also zwischen SPD 
und CDU/CSU – getobt, aber auch 
innerhalb der Parteien (unverges-
sen die verbissene Auseinander-
setzung zwischen SPD-Parteichef 
Kurt Beck und dem damaligen 
Vizekanzler Franz Müntefering). 
Angesichts der Dimension des 
Streites war die anschließende Ei-
nigung erstaunlich unspektakulär. 
Ja, im Umfeld der (zumindest vor-
läufig) gescheiterten Einigung auf 
einen Mindestlohn im Postgewerbe 
und des (zumindest zeitlich) damit 
zusammenhängenden Rücktritts 
von Bundesarbeitsminister Franz 
Müntefering ging der Bundes-
tagsbeschluss über eine längere 
Zahlung von Arbeitslosengeld I 
an ältere Menschen fast unter. Zu 
Unrecht, für die Betroffenen stellt 
die Neuregelung zum Arbeitslo-
sengeld I nämlich eine wesentliche 
Verbesserung ihrer Situation dar.

Die wichtigsten Fakten vorneweg: 
Arbeitslose über 50 Jahre sollen künf-
tig 15 Monate lang Arbeitslosengeld 
I erhalten, wenn sie in den vorange-
gangenen fünf Jahren 30 Monate so-
zialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren (Vorversicherungszeit).

Über 55-Jährige sollen 18 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 36 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Über 58-Jährige sollen 24 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 48 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Noch offen ist im Augenblick 
allerdings, ab wann die längere 
ALG-I-Bezugsdauer für Ältere 
gelten soll.

Der Präsident des Sozialverband 
Deutschland, Adolf Bauer, hatte vor 
der Einigung wiederholt bekräftigt, 
dass es nach Ansicht des Verbandes 
hochgradig ungerecht ist, „wenn 
ältere Arbeitnehmer, die Jahrzehn-
te lang in die Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt haben, nach 18 
Monaten Arbeitslosigkeit in Hartz 
IV abrutschen“ (siehe auch SoVD-
Zeitung vom November). Entspre-
chend begrüßte Bauer den Bundes-
ratsbeschluss zum ALG I als „Ver-

besserung für die Betroffenen“.
Gleichzeitig wiederholte Adolf 

Bauer die Forderung des Sozialver-
band Deutschland, eine Qualifizie-
rungsoffensive für ältere Menschen 
ins Leben zu rufen. „Wir brauchen 
verstärkte Anstrengungen für die 
Weiterbildung der Älteren, damit 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
steigen. Die Qualifizierung und 
Weiterbildung muss nach Auffas-
sung des SoVD passgenau auf den 
älteren Arbeitslosen zugeschnitten 
sein und ihm eine echte Chance auf 
einen neuen Arbeitsplatz eröffnen. 
Sie sollte daher in ein Beschäfti-
gungsangebot münden. Die bisher 

genehmigten Schnellkurse hätten 
sich in der Praxis als wenig taug-
lich erwiesen, da sie die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht nachhaltig 
verbessern.

Zugute kommen dürfte älte-
ren Arbeitslosen in diesem Zu-
sammenhang die bereits in der 
Koalitionsverhandlung am 13. 
November erzielte Einigung, ei-
ne Milliarde Euro für zusätzliche 
Vermittlungsanstrengungen von 
Langzeitarbeitslosen einzusetzen. 
Ältere Arbeitslose sind nämlich 
nach wie vor überdurchschnittlich 
häufig von Langzeitarbeitslosig-
keit betroffen.

Anzeige

„Ich bin glücklich über die 
Chance zu arbeiten“

Erhöhung der Abgeordnetendiäten ohne
Reform der Altersvorsorge inakzeptabel!

SoVD-Präsident Adolf Bauer hat scharf kritisiert, 
dass der Bundestag mit den Stimmen der Großen 
Koalition eine Diätenerhöhung um 9,4 Prozent be-
schlossen und die privilegierte Altersversorgung der 
Abgeordneten weiter ausgebaut hat. Als „skandalös“ 
kritisierte Bauer, dass das Diätengesetz innerhalb ei-
ner Woche von der Koalition „durchgepeitscht“ wor-
den sei. Es sei der Anschein entstanden, man habe eine 
weitere öffentliche Debatte vermeiden wollen. Bauer: 
„Das ist ein fatales Signal an die Bürger: wenn es um 
die eigenen Interessen geht, entscheidet das Parlament 
im Schnellverfahren.“

Derzeit erhalten Abgeordnete nach acht Jahren im 
Bundestag eine Rente von 1542 Euro. Das entspricht 

einem Betrag, für den „normale“ Bürger ein Leben 
lang arbeiten müssen. Künftig erhalten Abgeordnete 
bereits nach einem Jahr einen Pensionsanspruch. Wer 
dem Parlament 20 Jahre lang angehört, erhält schon 
mit 57 Jahren eine Pension. Angesichts des Umstandes, 
dass für Angestellte gerade die Rente mit 67 eingeführt 
wurde, bezeichnete Adolf Bauer dies als ein „Unding“. 
Es sei den Bürgern in Zeiten massiver Rentenkürzun-
gen überhaupt nicht zu vermitteln, dass die privile-
gierte Altersversorgung der Bundestagsabgeordneten 
noch weiter ausgebaut werde. Bauer kündigte an, der 
SoVD werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass Ab-
geordnete in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
bezogen werden.
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Der Bundesvorstand wünscht
allen Mitgliedern, Freundinnen und 

Freunden des SoVD
frohe Weihnachten und ein

friedvolles, erfolgreiches neues Jahr.
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Anzeige

18 Jahre nach der Deutschen Einheit hat der Bundestag am 8. November 2007 eine Entschädigung für ost-
deutsche Kriegsgefangene beschlossen. Die 12200 Betroffenen sollen eine Einmalzahlung zwischen 500 und 
1500 Euro erhalten. Das hat der Bundestag als „Geste der Wiedergutmachung“ bezeichnet. Allerdings: Die 
Auszahlung soll erst 2009 beginnen. Viel zu spät, findet der SoVD.

SoVD: Ostdeutsche Kriegsgefangene
müssen zügig entschädigt werden!

„Es ist überfällig, dass den ost-
deutschen Kriegsgefangenen eine 
Anerkennung ihres Leidens und eine 
Geste der Wiedergutmachung zuteil 
wird. Das ist ein Akt später Gerech-
tigkeit“, erklärte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer aus gegebenem Anlass. 
Der SoVD fordert in Anbetracht des 
hohen Alters der Betroffenen, dass 
der Bundesrat das Gesetz nun zügig 
beschließt. Es sei sehr bedauerlich 
und für die Betroffenen kaum nach-
vollziehbar, dass die Auszahlung der 
einmaligen Entschädigung erst ab 
Januar 2009 erfolgen soll. Die noch 
lebenden ostdeutschen Kriegsheim-
kehrer müssen noch einmal andert-
halb Jahre warten, bis sie die Ent-
schädigung auch erhalten. Das ist 
besonders problematisch, weil die 
meisten Betroffenen bereits jetzt 79 
Jahre und älter sind. Der Sozialver-
band Deutschland appelliert aus 
diesem Grund an die Bundesregie-
rung, eine unbürokratische Lösung 
zu finden, um den Betroffenen die 
Entschädigung so schnell wie mög-
lich auszuzahlen.

Die Höhe der Entschädigung rich-

tet sich nach der Dauer der Gefan-
genschaft: 500 Euro sollen diejenigen 
bekommen, die 1947 und 1948 aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen 
wurden, 1000 Euro die Entlassungs-
jahrgänge 1949 und 1950, und 1500 

Entschädigungsgesetz sieht Auszahlung erst ab 2009 vor

Euro diejenigen, die ab 1951 frei 
kamen. Die genauen Zuständigkei-
ten und organisatorischen Abläufe 
der Antragstellung und Auszahlung 
werden 2008 festgelegt und veröf-
fentlicht.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat einem vom SoVD vertretenen Mit-
glied Recht gegeben. Das SoVD-Mitglied hatte sich dagegen gewandt, dass 
seine Krankenkasse im Rahmen der Ermittlung der Belastungsgrenze nach 
§ 62 Sozialgesetzbuch (SGB) V die bei seinen Mieteinnahmen erforderlichen 
Werbungskosten sowie die steuerlich berücksichtigungsfähige Absetzung 
für Abnutzung (AfA) nicht mindernd berücksichtigen wollte (Urteil vom 
19. September 2007; AZ: B 1 KR 7/07 R).

Nach § 62 SGB V müssen Zuzahlungen im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nur bis zu einer bestimmten Belastungsgrenze geleistet wer-
den. Diese errechnet sich aus den Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt des 
Versicherten. Das Bundessozialgericht hat nunmehr klargestellt, dass nur das 
„zum Lebensunterhalt“ zur Verfügung stehen kann, was dem Versicherten 
nach Saldierung von Einnahmen und Aufwendungen, die zur Erwirtschaf-
tung der Einnahmen erforderlich sind, verbleibt. Zu berücksichtigen ist also 
grundsätzlich nur der Gewinnanteil. Darüber hinaus waren nach Auffassung 
des BSG auch die im Kalenderjahr der Zuzahlungen erfolgten Umsatzsteu-
ervorauszahlungen und Aufwendungen für den in Anspruch genommenen 
Steuerberater als Abzugsposten zu berücksichtigen. Der Kläger konnte sich 
somit über eine Erstattung von insgesamt knapp 2000 Euro freuen. hb

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) will verhindern, dass Pati-
entenverbände die Qualitätsberichte von Krankenhäusern veröffentlichen 
können. „Der Gemeinsame Bundesausschuss hat eine Vereinbarung von 
Oktober 2006 beiseite geschoben, die den Patientenverbänden Zugriff auf 
die Daten zusichert“, kritisiert Prof. Dr. Ingo Heberlein, Patientenvertre-
ter des Sozialverband Deutschland (SoVD) im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Heberlein fordert: „Die Daten sind bereits öffentlich und müssen 
uneingeschränkt zugänglich sein.“ 

Die Krankenkassen veröffentlichen die Qualitätsdaten der Krankenhäu-
ser seit einigen Monaten auf ihren Internet-Portalen, die zum Teil nur für 
die eigenen Versicherten zugänglich sind. Für Laien sind die Informationen 
außerdem nur schwer verständlich. 

Die Patientenorganisationen wollen in Kooperation mit der Bertelsmann 
Stiftung ein eigenes Internet-Portal anbieten, das die Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser leicht verständlich, vergleichbar und nutzerfreundlich auf-
bereitet. Ziel ist, dass Patienten das für sie am besten geeignete Kranken-
haus finden können. Daraufhin hat der G-BA beschlossen, den Patienten-
vertretern bis auf Weiteres den Zugriff auf die Daten zu verweigern.

„Es ist völlig unverständlich, warum den Krankenkassen die Veröffentli-
chung erlaubt ist und den Patientenvertretern dies verweigert wird“, erklärt 
Prof. Dr. Heberlein. „Hier muss sich das Bundesgesundheitsministerium 
einschalten und gesetzlich sicherstellen, dass eine unabhängige Veröffent-
lichung und Auswertung der Qualitätsberichte möglich wird.“

SoVD-Erfolg vor
Bundessozialgericht

Keine Veröffentlichung
von Qualitätsberichten

der Krankenhäuser?

Anfang November führte SoVD-Präsident Adolf Bauer ein Gespräch 
mit dem pflegepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Willi Zylajew. Das Gespräch fand in dem Büro des Bundestagsab-
geordneten statt. Für den SoVD nahm auch der Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik beim Bundesverband, Hans-Jürgen Leutloff, an der Un-
terredung teil.

Gegenstand des Meinungsaustausches war die von der Großen Koali-
tion geplante Reform der Pflegeversicherung. Es bestand Übereinstim-
mung, dass der Ausbau der häuslichen Pflege ein wichtiges Reformziel 
ist. Gemeinsam war man auch der Auffassung, dass Rehabilitations-
maßnahmen mehr als bisher dazu beitragen müssen, Pflegebedürftig-
keit zu verhindern oder zu verringern. Willi Zylajew und Präsident 
Bauer bewerteten die beabsichtigte Einführung einer Pflegezeit als eine 
wichtige sozialpolitische Errungenschaft.

Gespräch zur
Pflegereform

Arm im Alter – trotz eigener Vorsorge
Die jüngste Ausgabe der Studie zur „Altersvorsorge in Deutschland (AVID)“ zeichnet ein düsteres Bild von der 

Zukunft der Renten in Deutschland: Das Risiko der Altersarmut nimmt zu – ganz besonders in Ostdeutschland. 
Der SoVD fordert die Bundesregierung mit Nachdruck auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Wer Anfang November die Zei-
tungen aufschlug, konnte zunächst 
das Gefühl haben, mit den Renten 
ginge es – langsam – aufwärts. Las 
man doch in vielen Blättern eine 
Prognose des Schätzerkreises der 
Rentenversicherung, nach der im 
Jahr 2008 die Renten im Westen 
um 1,03 Prozent steigen könnten, 
im Osten sogar um 1,13 Prozent. Si-
cherlich: Rund 1 Prozent Zuwachs 

sind alles andere als ein gewaltiger 
Sprung, und kein Rentner wird sich 
bei der gegenwärtigen Teuerungs-
rate ein plötzliches Anschwellen 
des Geldbeutels erwartet haben. 
Aber gegenüber den Nullrunden 
der vergangenen Jahre und den 
wirklich mageren 0,54 Prozent in 
diesem Jahr ist ein Zuwachs von 
über 1 Prozent zumindest ein Zei-
chen, das Hoffnung macht.

Das Zeichen ist allerdings ein trü-
gerisches. Schon mittelfristig wird 
das Rentenniveau in Deutschland 
merklich sinken. Dies zeigt – ein-
mal mehr – die jüngste AVID-Stu-
die, die im Auftrag der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales durchgeführt und 
Ende November der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde. Die Studie 
errechnet für die Rentenjahrgän-
ge 1957-1961 in Ostdeutschland 
ein Minus von 15 Prozent bei den 
Männern und zwölf Prozent bei 
den Frauen. Und dies sind Zahlen, 
die einem Szenario entstammen, 

das sich auf das durchschnittliche 
Nettogesamteinkommen bezieht. 
Hierbei werden Einkünfte wie Be-
amtenpensionen oder Renten von 
berufsständischen Versorgungs-
werken einbezogen, über die ost-
deutsche Rentner in der Regel gar 
nicht verfügen. Ohne diese „Re-
chentricks“ sind die Zahlen noch 
dramatischer.

Als Ursache für den Anstieg der 
Altersarmut im Osten nennt die 
Studie die höhere Arbeitslosigkeit 
in den neuen Bundesländern. Diese 
führe zu kürzeren Versicherungs-
zeiten – und in der Folge zu teilweise 
dramatisch niedrigen Renten.

Um die Gefahr der Altersarmut 
zu verringern, fordert der Sozial-
verband Deutschland die Schaf-
fung sozialversicherungspflich-
tiger Arbeitsplätze, da nur diese 
merklichen Einfluss auf die Höhe 
der zu erwartenden Rente haben. 
Als Sofortmaßnahme müssen nach 
Auffassung des Verbandes die 
Rentenbeiträge von Langzeitar-
beitslosen wieder erhöht werden. 

Dazu muss ein Gesetz 
vom März 2006 rück-
gängig gemacht werden, 
durch das diese Beiträge 
halbiert wurden. Derzeit 
führt ein Jahr Arbeitslo-
sengeld-II-Bezug zu ei-
ner Rentenanwartschaft 
in Höhe von 2,20 Euro pro 
Monat – damit ist der Weg 
in die Altersarmut so gut 
wie vorprogrammiert.

Die Deutsche Ren-
tenversicherung setzt 
zur Vermeidung von 
Altersarmut auf die ver-
mehrte private Vorsorge  
– muss aber einräumen, 
dass in Zukunft viele 
Menschen trotz privater 
Investition ein geringe-
res Auskommen im Al-
ter haben werden. Hinzu 
kommt ein anderes Pro-
blem: Viele Menschen 
– und hier gerade die-

jenigen, die wegen geringen Ein-
kommens sowieso zu den beson-
ders Gefährdeten zählen – haben 
oftmals gar kein Geld übrig, um 
privat vorzusorgen. Der Sozialver-
band Deutschland hat wiederholt 
auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht, zum Beispiel in seiner 
Publikation „10 Forderungen zur 
Verhinderung von Altersarmut“. 

Neue Studie warnt vor zunehmender Altersarmut, vor allem im Osten

Die Zahl der Menschen, die im Alter jeden Cent umdrehen müssen, wird laut einer 
neuen Studie ansteigen. Besonders betroffen sind Menschen in Ostdeutschland.

Foto:  Teschner / Caro



Mit der Fernseh- und Freizeitillus-
trierten „Auf einen Blick“ vereinbar-
te der SoVD eine Medienpartner-
schaft (1,5 Millionen Auflage). Dem-
nächst erscheint der erste Auftaktbe-
richt, in dem die Kampagne vorge-
stellt wird.

Der Landesverband Niedersachsen
hat zu einem großen Mal- und Foto-
wettbewerb zur Kampagne aufgeru-
fen (Einsendeschluss: 30. April). Ge-
winnen Sie als Hauptpreis ein Wo-
chenende im Vitalhotel Schützen-
haus in Bad Sachsa oder einen von
neun anderen Preisen. Die besten
Zeichnungen und Fotos sollen in der
SoVD-Landesgeschäftsstelle Hanno-
ver ausgestellt werden. Schicken Sie
Ihre Kunstwerke an: SoVD Nieder-
sachsen, Abt. Presse, Herschelstraße
31, 30159 Hannover, oder per E-Mail:
presse@sovd-nds.de.

Berichten Sie, liebe Mitglieder, uns
weiter von Ihren Projekten. Gute Bei-
spiele machen Mut zum Mitmachen!
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen in
der Bundesgeschäftsstelle Montag bis
Donnerstag von 11 bis 12 Uhr unter
der Telefonnummer 030 / 72 62 22-
199 (Elke Bröcker) zur Verfügung. 

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Liebe Mitglieder,
die Buchpräsentation des  SoVD-

Ratgeberbandes fand am 30. März
mit Schirmherrin Prof. Dr. Gesine
Schwan und SoVD-Präsident
Adolf Bauer in Berlin statt. Mode-
riert wurde die Buchvorstellung
von der Autorin Ilse Biberti, die das
Buch „Hilfe, meine Eltern sind alt“
geschrieben hat. Wir werden in der
Mai-Ausgabe unserer SoVD-Zei-
tung ausführlich berichten. 

Das Buch mit dem Titel „Gut tun
– tut gut. Menschen helfen Men-
schen im Alltag. 70 kleine Ideen und
Tipps für Glücksbringer“, das im
Pendo Verlag erschienen ist, ist ab
sofort für 9,90 Euro im Buchhan-
del erhältlich. SoVD-Gliederungen
senden die Bestellung unter Anga-
be der Bestellmenge bitte an die 
Abteilung „Zentrale Aufgaben“ in
der Bundesgeschäftsstelle, Fax
030/72 62 22-311; Solange der Vor-
rat reicht. Der Einzelpreis beträgt
5,60 Euro zuzüglich 7 Prozent
Mehrwertsteuer, also 5,99 Euro,
und Versandkosten.

Nr. 4 / April 2007 AUS DEM VERBAND Seite 3

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Ortsverband Heide
Der Ortsverband des Monats April ist:

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So TUE ich bereits GUT:

Ich mache bereits bei 
der Kampagne mit

Ich möchte regelmäßig den Kampagnen-Infobrief erhalten:  per Mail  per Post
* falls vorhanden

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So möchte ich gern GUT TUN:

Ich möchte bei der 
Kampagne mitmachen

Zeitliche 

Verfügbarkeit

täglich

wöchentlich

monatlich

bis zu 

30 Min.

bis zu 

einer 

Stunde

bis zu 

zwei 

Stunden

mehr 

als zwei 

Stunden

�

�

„Nicht nur die Sozialberatung,
sondern auch die Betreuung der Mit-
glieder ist meine Devise“, sagt Eber-
hard Schröder, Vorsitzender des
Ortsverbandes Heide im Landesver-
band Schleswig-Holstein. Schröder
ist seit sieben Jahren Ortsvorsitzen-
der. Jedes Jahr konnte er 100 neue
Mitglieder für die Arbeit im Sozial-
verband Deutschland gewinnen. Das
verdankt er nicht zuletzt seinen
ebenfalls ehrenamtlich aktiven Vor-
standsmitgliedern. „Der Ortsver-
band Heide ist mit beinahe 1700 Mit-
gliedern der größte Ortsverband in
Schleswig-Holstein. Die Mitglieder
engagieren sich in vielfältiger Weise
ehrenamtlich und unterstützen so-
mit die Kampagne Gut tun – tut gut
in unserem Sozialverband“, berich-
tet der Vorsitzende des Kreisverban-
des Dithmarschen, Lothar Dufke,
der auch Kampagenbotschafter des
Landesverbandes Schleswig-Hol-
stein ist. Ein aktives Verbandsleben
kennzeichnet den Ortsverband Hei-

de.  Jährlich findet ein ansprechen-
des Veranstaltungs- und Fahrten-
programm statt. Monatlich werden

sogenannte Klönnachmittage ver-
anstaltet, an denen ein buntes Pro-
gramm (beispielsweise Vorträge,
musikalische Darbietungen, Spie-
le, Auftritte eines Zauberers, Ke-
geln) angeboten wird. An kultu-
rellen Veranstaltungen wie dem
Besuch einer Oper, eines Musicals,
eines plattdeutschen Theaternach-
mittages nehmen die Mitglieder
gemeinsam teil – getreu ihrem
Motto „Gemeinsam statt einsam“.
Darüber hinaus kümmern sich die
Mitglieder des Ortsverbandes Hei-
de um hilfsbedürftige, kranke und
alte Menschen. Sie besuchen sie zu
Hause oder im Alten- und Pflege-
heim mindestens einmal im Monat.
Sie bringen jedes Mal ein kleines
Präsent mit, dabei darf ein Besuch
und ein Geschenk anlässlich der
Feiertage wie zu Weihnachten
oder Ostern nicht fehlen. Die 
SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
zeigt mit vielen praktischen Bei-
spielen, dass es ganz leicht ist, für
andere Menschen da zu sein und sie
zu unterstützen. Schon mit kleinen
Dingen, die nicht viel Zeit kosten,
können Sie viel bewirken. Genau
das zeigt der Ortsvorsitzende
Eberhard Schröder mit seinem
Team. Sie wollen den
Menschen helfen, de-
nen es nicht so gut
geht.

Im Ortsverband Sehnde begleitet
Wolfgang Wrede seit zwei Jahren an
zwei Tagen in der Woche die nach-
schulische Betreuung von Grund-
schulkindern ehrenamtlich.

Zehn Kinder werden regelmäßig
an jedem Dienstag und Donnerstag
von der Erzieherin Nathaly Frit-
sche, Wolfgang Wrede, Bernhard
Sonar und Günter Weich im Bon-
hoefferhaus, in der Zeit von 12.30

Nachschulische Betreuung von
Grundschulkindern

bis 15.30 Uhr, betreut. Wenn die
Kinder aus der Schule eingetroffen
sind, wird gemeinsam zu Mittag ge-
gessen. Im Anschluss daran werden
die Schularbeiten gemacht. Wer da-
mit fertig ist, kann nach draußen
spielen gehen. Ins Leben gerufen
wurde diese sinnvolle Betreuung
durch Pastor Andreas Schmidt. Die
Aktion wird von der Stadt Sehnde
unterstützt.

SoVD-Mitglied Wolfgang Wrede unterstützt zweimal in der Woche die
Betreuung von Grundschulkindern am Nachmittag.

Während der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Heide, an
der 150 Personen teilnahmen, wurden Kampagnen-Aufkleber Gut tun
– tut gut verteilt.

Franz-Josef Welter
(66) ist Botschafter des
SoVD-Landesverban-
des Nordrhein-West-
falen für die Kampa-
gne Gut tun – tut gut.
In seiner beruflichen
Laufbahn hat er viele
Erfahrungen gesam-
melt, wo Menschen
Hilfe brauchen und
wie man sich für an-
dere einsetzen kann.
Er war langjähriger
Direktor der Josefsge-
sellschaft e.V. in Köln.
Dort war er als Ge-
samtleiter des „Heinrich-Haus
Neuwied“ tätig, zu dem ein Be-
rufsbildungswerk, eine Werkstatt
für behinderte Menschen, Heime,
Sonderschulen, ein Internat und
Reha-Dienste gehören. Er bringt
auch seine Erfahrungen als ehe-
maliger Gemeindedirektor von Ei-
torf (Sieg) und als Rechtsanwalt
mit sozialrechtlichem Schwer-
punkt in die Kampagne ein.  

Franz-Josef Welter ist in mehre-
ren ehrenamtlichen Funktionen
für den SoVD aktiv sowie als Vor-
standsmitglied im Landesbehin-
dertenrat Nordrhein-Westfalen,
als Patientenvertreter bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nord-
rhein und als Mitglied im Beraten-
den Ausschuss beim Integrations-
amt des Landschaftsverbandes
Rheinland. 

Er kennt auch die Basis des Ver-
bandes sehr gut und weiß, was die
Menschen bewegt. „Ich bin beein-
druckt, was in vielen Ortsverbän-
den an ehrenamtlicher und mit-
menschlicher Hilfe unter den Mit-

gliedern geschieht. Da
ist es nur noch ein 
kurzer Schritt, dieses
‚Gut tun‘ allen Mitmen-
schen anzubieten.“ 

Für Franz-Josef Wel-
ter setzt die Mitwirkung
in der Kampagne ein
Zeichen gegen die um
sich greifende Gefühls-
kälte. „Damit knüpfen
wir an den Reichsbund
an, der 1917 gegründet
wurde und großartige
humanitäre Leistungen
– insbesondere nach
dem Ersten und dem

Zweiten Weltkrieg – vollbracht hat.
Der Verband ist geschaffen worden,
um unserer Gesellschaft ‚mehr
Menschlichkeit‘ zu verleihen. Mit
Gut tun – tut gut wird auf diese 
Ursprünge zurückgegriffen. Dafür
müssen die Mitglieder unmittelbar
erreicht, informiert und durch gute
Beispiele ermutigt werden. Mit der
Kampagne Gut tun – tut gut stellen
wir unseren Verband wieder vom
Kopf auf die Füße.“

Die Kampagne erinnert Franz-
Josef Welter an den Volksspruch
„Helfer in der Not, gehen tausend auf
ein Lot“. Einer von tausend zu sein,
einer, der solidarisch handelt, einer,
der gut tut – in diesem Sinne unter-
stützt er seinen Landesverband bei
der Umsetzung der Kampagne mit
Rat und Tat. 

Mitglieder, die Fragen haben oder
Informationen zur Kampagne in
Nordrhein-Westfalen haben möch-
ten, erreichen Franz-Josef Welter
über die SoVD-Landesgeschäftsstel-
le NRW, Erkrather Straße 343, in
40231 Düsseldorf, Tel.: 02 11/38 60 30.

Mitmenschlichkeit 
an die erste Stelle rücken!

Franz-Josef Welter,
Kampagnenbotschaf-
ter des Landesverban-
des NRW

Foto: Seehausen
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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Edda Schliepack – neu gewählte Sprecherin der Frauen im SoVD-Bun-
desverband – vertrat den SoVD bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Frauenrates in Erkner bei Berlin. Die Teilnahme an der 
Versammlung – sie dauerte vom 9. bis 11. November – war eine der ersten 
Amtshandlungen Schliepacks als SoVD-Frauensprecherin.

Der Deutsche Frauenrat (DF) verabschiedete fünf sozialpolitische An-
träge, die vom SoVD eingebracht wurden, darunter einen Initiativantrag, 
wonach sich der Deutsche Frauenrat deutlich gegen die Einführung einer 
ärztlichen Meldepflicht bei selbst verschuldeten Krankheiten ausspricht.

Der Deutsche Frauenrat vereinigt aktuell 54 bundesweit aktive Frauen-
verbände und -organisationen mit insgesamt mehr als zehn Millionen Mit-
gliedern. Der SoVD mit seiner organisierten Frauenarbeit ist bereits seit 
1975 Mitglied im Deutschen Frauenrat.

Die neue SoVD-Frauensprecherin, Edda Schliepack (re.), beim Gespräch 
mit der Vorsitzenden des Deutschen Frauenrates, Brunhilde Raiser. Der 
Frauenrat verabschiedete fünf sozialpolitische Resolutionen, die vom SoVD 
eingebracht wurden.

Neue Frauensprecherin
gibt ihr Debüt

Foto: Häfner

Positive Signale: Kommt der
Mindestlohn für Briefzusteller?

Im November kam es zwischen Union und SPD zu einem Streit um die Verabschiedung eines Mindestlohnes 
für die Beschäftigten der Briefbranche. Vor dem nächsten Zusammentreffen des Koalitionsausschusses am 
10. Dezember betonen beide Seiten jedoch, dass es möglicherweise noch vor Weihnachten zu einer Einigung 
kommen könnte.

SPD-Politiker sprachen von 
„Wortbruch“ und von einem 
schlechten Führungsstil Angela 
Merkels. Anlass für diese heftige 
Auseinandersetzung war die letzte 
Sitzung des Koalitionsausschusses, 
auf der die Bun-
deskanzlerin ei-
ne Einigung zum 
Mindestlohn für 
Angestellte der 
Briefdienstbran-
che verhindert 
hatte – für die So-
zialdemokraten 
ein klarer Bruch 
g e m e i n s a m e r 
Absprachen.

Grundlage die-
ser Absprache ist 
nach Ansicht der 
SPD ein Tarifver-
trag, den die Ge-
werkschaft ver.di 
mit dem von der 
Deutschen Post 
AG dominierten 
Arbeitgeberver-
band Postdienste 
ausgehandelt hat. 
Demnach würde 
in der Branche ein Mindestlohn von 8 
Euro im Osten und 8,40 Euro im Wes-
ten gelten. Zusteller bekämen 9 bzw. 
9,80 Euro. Nach Meinung der CDU 
erfüllt dieser Vertrag jedoch nicht die 
Vorbedingung, nach der mindestens 
50 Prozent der in der Briefbranche 
Beschäftigten – also auch die Ange-
stellten privater Zustelldienste – be-
troffen sein müssen.

Stärkster Fürsprecher eines Min-
destlohnes war Bundesarbeitsminis-
ter Franz Müntefering. Nach dessen 
Rücktritt haben verschiedene Koa-
litionspolitiker bekräftigt, dass sie 
an einer Einigung weiterhin interes-

siert seien. Der bayerische Minister-
präsident Günther Beckstein (CSU) 
etwa erklärte im Deutschlandfunk: 
„Ich vertraue darauf, dass noch vor 
Weihnachten hier ein Kompromiss 
gefunden wird.“ Unionsfraktions-
chef Volker Kauder gab in der Ber-
liner Zeitung zu bedenken, dass 
auch die Akzeptanz der Koalition 
auf dem Spiel stehe: „Wir müssen 

zeigen, dass wir miteinander etwas 
erreichen wollen.“

Unabhängig von derartigen koali-
tionstaktischen Erwägungen bleibt 
das Thema Mindestlohn aus Sicht 
des Sozialverband Deutschland vor 

allem sozialpo-
litisch relevant 
(siehe hierzu 
auch die Berliner 
Erklärung auf 
Seite 6). Zuletzt 
brachte SoVD-
Präsident Adolf 
Bauer dies auf 
der Bundesver-
b a n d s t a g u n g 
zum Ausdruck, 
indem er fragte: 
„Ist es sozial ge-
recht, wenn die 
Menschen für Ar-
mutslöhne arbei-
ten müssen und 
trotz Vollzeitbe-
schäftigung auf 
staatliche Trans-
ferleistungen an-
gewiesen sind?“ 
Trotz einer posi-
tiven wirtschaft-

lichen Entwicklung gab es nie so viele 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
in Deutschland wie heute – dies kann 
nicht im Sinne einer sozial gerechten 
Gesellschaft sein. Der SoVD sieht 
daher Wirtschaft und Politik glei-
chermaßen in der Verantwortung. 
Ein Mindestlohn wäre als ein erster 
Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit zu 
begrüßen.

Nach heftigem Streit innerhalb der Koalition

Am Briefkasten beginnt die Reise für viele Briefe. Zusteller sorgen dafür, 
dass sie auch rechtzeitig an ihrem Bestimmungsort ankommen – werden 
sie dafür gerecht bezahlt?

Foto: fult / photocase

Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates

Der Deutsche Bundestag hat 
im November beschlossen, dass 
Beiträge zu Betriebsrenten auch 
künftig frei von Sozialabgaben 
bleiben. Nach der bis dahin gel-
tenden Regelung, wäre die so-
zialversicherungsfreie Entgelt-
umwandlung zum 31. Dezember 
2008 ausgelaufen. Dies wäre ein 
Rückschlag für rund 17 Millio-
nen Arbeitnehmer gewesen, die 
sich nach Angaben der Bundes-
regierung bisher Anwartschaft 
auf eine Betriebsrente erworben 
haben. 

Der Bundestag beschloss da-
rüber hinaus eine Erhöhung der 
Zulage zur Riester-Rente für je-
des ab 2008 geborene Kind von 
185 auf 300 Euro pro Kind.

Auf einer öffentlichen Anhö-
rung zu dem Gesetzentwurf im 
Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales hatten Vertreter des SoVD 
zuvor die beabsichtigte Stär-
kung der betrieblichen Alters-
vorsorge begrüßt. Gleichzeitig 
wurde von Verbandsseite aber 
auch auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, diese Förderung 
aus Steuermitteln zu finanzie-
ren, da die beitragsbefreite Ent-
geltumwandlung zu geringeren 
Rentenanwartschaften und ge-
ringeren Rentenanpassungen 
führt.

Betriebsrenten
weiter frei von
Sozialabgaben
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SoVD-Präsident Adolf Bauer 
wies in seiner Grundsatzrede am 
25. Oktober 2007 anlässlich der 
Bundesverbandstagung auch auf 
diese erzwungene Verrentung mit 
erheblichen Abschlägen hin und 
forderte zugleich die Verantwort-
lichen auf, dagegen etwas zu tun. 
Zwischenzeitlich gibt es aus Regie-
rungskreisen zögerliche Zeichen, 
das Problem erkannt zu haben und 
etwas tun zu wollen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn 
die gesetzlichen Bestimmungen der 
Paragraphen 428 SGB III und 65 
Abs. 4 SGB II sind nur noch bis zum 
31. Dezember 2007 gültig.

Jetzt gilt noch, dass über 58-Jäh-
rige bis zum vollendeten 65. Lebens-
jahr Arbeitslosengeld I und dann II 
unter erleichterten Bedingungen 
beziehen können, wenn sie sich da-
zu bereit erklären, die frühestmög-
liche Altersrente ohne Abschläge in 
Anspruch zu nehmen.

Tausenden droht Zwangsverrentung

Mit dem Auslaufen dieser Rege-
lung kommen nun Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches II zum Tragen, 
die zur Folge haben, dass bei Vor-
liegen der Voraussetzungen unter 
Umständen auch eine Altersrente 
mit Abschlägen beantragt werden 
muss.

Der Paragraph 5 SGB II schreibt 
vor, dass die Jobcenter von den Be-
ziehern, die ab 2008 Anspruch auf 
ALG II haben, eine Rentenantrag-
stellung verlangen können.

So ist es dann möglich, dass bis 
zu 18 Prozent Rentenabschläge 
hingenommen werden müssen. Für 
zwangsverrentete Menschen, die 
vor ihrer Arbeitslosigkeit ein ge-
ringes Einkommen hatten und da-
her ergänzende Sozialhilfe zu ihrer 
Rente beantragen müssen, gelten 
die Bestimmungen des SGB XII.

Es kommt jedoch noch schlim-
mer, denn für die Betroffenen gelten 
nicht mehr die Bestimmungen des 

SGB II mit den darin enthaltenen 
Altersvorsorgeregelungen, sondern 
die Vermögensfreigrenzen der Sozi-
alhilferegelungen im SGB XII.

Ein ALG-II-Bezieher darf pro 
Lebensjahr 250 Euro als „geschütz-
te Altersvorsorge“ behalten. Ein 
60-Jähriger käme damit also auf 
eine mögliche Vorsorge in Höhe von 
bis zu 15000 Euro.

Die „neuen Frührentner“ müssen 
diese Ersparnisse nun aber so gut 
wie vollständig aufbrauchen, um 
ergänzende Sozialhilfe zu erhalten, 
denn hier liegen die Freigrenzen 
wesentlich niedriger. Die Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter 
können erst mit dem 65. Lebensjahr 
beantragt werden.

Das ist noch nicht alles, denn 
nicht nur Erwerbslose sind betrof-
fen, sondern auch Menschen, die so 
wenig Einkommen haben, dass sie 
davon nicht leben können und zu-
sätzlich Leistungen vom Jobcenter 

beantragen müssen. Diese 
ergänzende ALG-II-Leis-
tung soll dann, wenn eine 
Altersrente möglich wäre, 
auch nicht mehr gezahlt 
werden.

Zu guter Letzt können 
auch Söhne und Töchter für 
die sozialhilfeberechtigten 
Eltern mit Unterhaltszah-
lungen belastet werden, 
denn ein Rückgriff auf Un-
terhaltsverpflichtete ist im 
SGB XII vorgesehen.

Neben dem Sozialver-
band Deutschland haben 
sich auch die Gewerkschaf-
ten und andere Verbände 
gegen diese Konsequenzen 
gewandt und gefordert, 
dass die Bundesregierung 
eine Lösung findet, damit 
eine zwangsweise Beren-
tung und damit ein weiterer 
Schritt hin zur Altersarmut 
verhindert wird. N.W.

Durch den Wegfall der sogenannten 58er-Regelung zum 1. Januar 
2008 droht Arbeitslosen, die erstmals nach dem 1. Januar einen An-
spruch auf ALG II haben, eine Zwangsverrentung. Hintergrund ist, 
dass § 5 SGB II der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) als 
steuerfinanzierter Leistung gegenüber anderen Sozialleistungen eine 
Nachrangigkeit zuordnet. Auch vorgezogene Altersrenten können so-
mit vorrangig sein. Bis zum 31. Dezember 2007 sind diejenigen davor 
geschützt, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen, die noch in die-
sem Jahr die Voraussetzungen für eine 58er-Erklärung erfüllen (§ 65 
Abs. 4 SGB II in Verbindung mit § 428 SGB III). Diese Regelungen fallen 
zum 1. Januar 2008 weg (vgl. auch nebenstehenden Artikel).

ALG-II-Empfänger, die grundsätzlich Anspruch auf eine vorzeitige 
Altersrente haben, müssen diese aber nicht von sich aus beantragen. 
Wer nicht vorzeitig in Altersrente gehen möchte, sollte in jedem Fall 
abwarten, dass die Arbeitsverwaltung ihn zur Beantragung einer Al-
tersrente auffordert (§ 5 Abs. 3 Satz 1 SGB II). Gegen die Aufforderung 
zur Beantragung der Rente empfehlen wir, Widerspruch einzulegen. 
Bitte wenden Sie sich an Ihre SoVD-Sozialberatungsstelle. sh

Wegfall der 58er-Regelung 
zum 1. Januar 2008 

Bei Aufforderung zum Rentenantrag 
wird Widerspruch empfohlen

Wie mehrfach berichtet, führt der SoVD Musterverfahren gegen 
den Wegfall der Arbeitslosenhilfe für ältere Arbeitslose, die bereits 
vor Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II (ALG II) eine sogenannte „58er-Erklärung“ nach § 428 SGB 
III unterschrieben hatten. Der SoVD hat nun in einem Fall eine Ver-
fassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt, die 
von Prof. Dr. Udo Mayer von der Universität Hamburg vertreten wird. 
Das Aktenzeichen lautet 1 BvR 2628/07.

Der SoVD hält es für verfassungswidrig, dass ältere Arbeitslose, die 
vor allem durch die Abgabe einer „58er-Erklärung“ auf den Erhalt einer 
Leistung in Höhe der ehemaligen Arbeitslosenhilfe bis zum Rentenbe-
ginn vertraut haben, ohne jegliche Übergangsregelung seit dem 1.1.2005 
nur noch Leistungen in Höhe der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
erhalten können. sh

ALG II für über 58-Jährige
Verfassungsbeschwerde eingelegt

Prof. Dr. Ernst  Kistler: „Ich sehe einen 
wachsenden Konflikt zwischen Arm und Reich“

Professor Dr. Ernst Kistler vom 
Internationalen Institut für Empi-
rische Sozialökonomie hat als Au-
tor mit seinem Buch „Die Methu-
salem-Lüge“ für Aufsehen gesorgt. 
Mit seinem Festvortrag zur 16. 
Bundesverbandstagung stellte er 
die Konsequenzen demografischer 
Veränderungen der Gesellschaft für 
den Arbeitsmarkt und die Sozialsy-
steme dar.

Er werde den Anwesenden „hof-
fentlich auch ein Stück weit vermit-
teln können, dass in diesem Land 
sich einiges ändern muss und dass 
wir vielleicht ein Stück weit auf dem 
falschen Gleis sind.“ So begann Prof. 
Dr. Kistler seinen Vortrag.

Worauf er das bezog, stellte der 
Sozialwissenschaftler im Anschluss 
klar: Natürlich sei es beispielswei-
se notwendig, dass die Menschen in 
Zukunft länger arbeiten – fraglich 
sei eben nur, für wen das geht und 
für wen nicht.

Kistler sprach sich klar gegen ei-
ne rein arbeitsmarktbedingte Zu-
wanderung aus. Vielmehr nahm er 

die Unternehmen 
und die Politik in 
die Pflicht. Die-
se müssten ihre 
Hausaufgaben 
machen und aus-
reichend in den 
Bereich Bildung 
investieren. An-
dernfallls diene 
Zuwanderung le-
diglich dazu, „die 
Arbei tskräf te 
billig und willig 
zu halten“.

Gerade die trotz 
des Ernstes der 
Lage anschauli-
che und durch-
aus amüsante 
Vortragsart war 
es, die die Anwe-
senden in ihren Bann zog und ein 
ums andere Mal mitriss. Etwa wenn 
der engagierte Professor die niedrige 
Zahl sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungen und die niedrigen 
Übernahmequoten von Ausgebil-
deten in den Unternehmen anpran-

gerte: „So lange die so mit unseren 
Humanressourcen umgehen, sollen 
sie sich gefälligst ihre Arbeitnehmer 
schnitzen, aber nicht aus dem Aus-
land in dieses Land hereinholen.“

Anhand empirischer Daten be-
legte Professor Kistler die steigen-

Festvortrag zur SoVD-Bundesverbandstagung in Berlin

de Zahl älterer 
Menschen, die 
auf den Arbeits-
markt drängen. 
So werde hier der 
Anteil der 55- 
bis 64-Jährigen 
bundesweit bis 
zum Jahr 2025 
im Schnitt um 
40 Prozent zu-
nehmen. Keinen 
Hehl machte der 
Wissenschaft-
ler daraus, dass 
hierfür durchaus 
auch die Rente 
mit 67 und ge-
sunkene Versi-
chertenrenten 
verantwortlich 
seien. In vielen 

Berufen – als Dachdecker oder in 
der Alten- und Krankenpflege – sei 
es einfach irreal bis zum 67. Lebens-
jahr zu arbeiten. 

Kistler zufolge entstehen zuneh-
mend Kosten, die die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit stärker 
in den Vordergrund rücken: „Der 
Konflikt zwischen Alt und Jung ist 
gar nicht so groß heute in unserer 
Gesellschaft ... Aber ich sehe einen 
wachsenden Konflikt zwischen Arm 
und Reich.“

Als Beispiel verwies der Empiri-
ker und Sozialökonom auf das Jahr 
1970. Damals sei in Reaktion auf 
eine vergleichbar höhere demogra-
fische Gesamtlast in Deutschland 

(sinkender Anteil junger und stei-
gender Anteil alter Menschen) mas-
siv in Bildung investiert worden. 
Zudem seien auch Maßnahmen in 
Richtung einer besseren Rentenver-
sorgung ergriffen worden. Mit einem 
Seitenhieb auf die Reformen der 
letzten Jahre wehrte sich Kistler in 
diesem Zusammenhang schon vorab 
gegen den Vorwurf des Populismus: 
„Immer wenn Maßnahmen in die-
sem Land für größere Teile der Be-
völkerung ergriffen werden, dann ist 
das populistisch. Wenn Maßnahmen 
ergriffen werden, die nur Einzelnen 
oder ganz geringen Teilen der Bevöl-
kerung nutzen, dann nennt man das 
Reformpolitik. Das ist unlogisch.“

In seinem Fazit untermauerte 
Professor Kistler seine These, dass 
nicht in erster Linie die Demogra-
fie für leere Staatskassen verant-
wortlich zu machen sei. Als Gründe 
hierfür benannte er die hohe Ar-
beitslosigkeit, die viel zu geringen 
Lohnentwicklungen und vor allem 
das staatlich geförderte Anwachsen 
nicht sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigungen. Hier laufe seiner 
Ansicht nach einiges aus dem Ruder. 
Unter dem Applaus der Teilnehmer 
der Bundesverbandstagung schloss 
der Akademiker seinen Vortrag mit 
den Worten: „Ich glaube, bevor wir 
nach irgendwelchen Kitten suchen, 
die die Gesellschaft zusammenhal-
ten können, müssen wir dafür sor-
gen, meine Damen und Herren, dass 
in dieser Gesellschaft die Spaltung 
weniger steigt.“

Wissenschaftliche Fakten und mahnende Worte verpackte Prof. Dr. Ernst 
Kistler in einen mitreißenden Vortrag, der beeindruckte und fesselte.

Foto: Schlemmer

Wegfall der 58er-Regelung zum 1. Januar 2008

Bereits vor einiger Zeit hat der SoVD die Konsequenzen aus dem Auslaufen der sogenannten 58er-Regelung 
Ende 2007 benannt. Ab dem 1. Januar 2008 sind bis zu 360000 Menschen (Quelle: Bundestagsfraktion Die 
Linke) von Zwangsverrentung mit Abschlägen bedroht. 

Foto: Gerten / dpa

Wer Ende 50 ist und noch einen Job hat, kann sich glücklich schätzen. Denn 
Arbeitslosigkeit ist in diesem Alter besonders gravierend. Sollte die sogenannte 
58er-Regelung tatsächlich auslaufen, droht sogar die Zwangsverrentung mit le-
benslangen Abschlägen.
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Für Verteilungsgerechtigkeit
und Bürgerbeteiligung!

Soziale Marktwirtschaft und 
das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsgebot sind keine lee-
ren Worthülsen, sondern müssen 
durch eine Politik des sozialen 
Ausgleichs und der Verteilungsge-
rechtigkeit ständig neu mit Leben 
erfüllt werden. Die Politik muss 
Entsolidarisierungstendenzen 
entgegenwirken und dafür Sorge 
tragen, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger gleiche Chancen auf Bil-
dung, Beschäftigung und gesell-
schaftliche Teilhabe erhalten.

Die Bürgerinnen und Bürger 
mussten in den vergangenen Jah-
ren erhebliche Belastungen hin-
nehmen. Zeiten der Arbeitslosig-
keit, real gesunkene Einkommen 
und Renten, höhere Gesundheits-
kosten und eine höhere Mehrwert-
steuer sowie gestiegene Energie- 
und Lebenshaltungskosten haben 
die Lebenssituation insbesondere 
von Bürgerinnen und Bürgern mit 
unterem und mittlerem Einkom-
mensniveau verschlechtert.

Durch eine sozial gerechte Po-
litik muss gewährleistet werden, 
dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger am Wirtschaftsaufschwung in 
Form von angemessenen Lohn-
steigerungen und Anpassungen 
von Sozialleistungen teilhaben. 
Die Unternehmen sind aufge-
fordert, durch die Schaffung 
sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung zur Stärkung der 
Kaufkraft und der Binnennach-
frage beizutragen und damit den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
weiter zu festigen.

Um das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger in eine demokra-
tische Politik zu erneuern und zu 
stärken, müssen ihre Mitentschei-
dungs- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten erhöht werden. Unsere 
Demokratie ist ein hohes Gut und 
sie ist lebendig zu gestalten. Des-
halb fordert der SoVD den Ausbau 
der direkten Bürgerbeteiligung 
an wichtigen gesellschafts- und 
sozialpolitischen Entscheidungen 
durch Volksinitiativen, Volksbe-
gehren und Volksentscheiden auf 

Die Delegierten der 16. SoVD-
Bundesverbandstagung haben 
im Rahmen ihrer Beratungen 
des neuen sozialpolitischen Pro-
gramms folgende Resolution ver-
abschiedet:

Bundes-, Länder- und Gemeinde-
ebene.

Keine weiteren Rentenkürzungen!
Gegen neue Altersarmut!

Die Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung müssen auch 
künftig den wichtigsten Beitrag 
zur Sicherung des Lebensstandards 
leisten. Dieses Ziel muss vorrangi-
ger Maßstab der Rentenpolitik sein 
und darf der Beitragssatzstabilität 
nicht untergeordnet werden. Hierzu 
bedarf es vor allem jährlicher Ren-
tenanpassungen, die auf der Grund-
lage der Lohnentwicklung erfolgen 
und dabei gleichzeitig vor einem 
schleichenden, inflationsbedingten 
Wertverlust schützen. Es darf keine 
weiteren direkten oder indirekten 
Rentenkürzungen mehr geben! Auf 
den Nachholfaktor muss verzichtet 
werden!

Die 16. Bundesverbandstagung 
bekräftigt die 10 Forderungen 
des SoVD zur Verhinderung von 
Altersarmut, die im Juni 2007 vor-
gelegt wurden: Dem drohenden 
Anstieg von Altersarmut muss jetzt 
entgegengewirkt werden! Die ge-
setzliche Rentenversicherung muss 
zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung ausgebaut werden, um den 
zunehmenden Versicherungslücken 
durch prekäre Beschäftigungsfor-
men Einhalt zu gebieten. Es muss 
eine Mindestsicherung für Versi-
cherte geben, die über viele Jahre in 
die Rentenversicherung eingezahlt, 
aber nur unterdurchschnittlich 
verdient haben. Die Abschläge bei 
Erwerbsminderungsrenten müssen 
wieder abgeschafft werden, damit 
krankheits- und behinderungsbe-
dingte Einschränkungen der Er-
werbsfähigkeit nicht zu einem Ar-
mutsrisiko werden. Für Zeiten der 
Arbeitslosigkeit müssen wieder 
sachgerechte Rentenversicherungs-
beiträge entrichtet werden.

Ältere Arbeitnehmer eingliedern 
statt ausgrenzen!

Für einen gesetzlichen Mindestlohn!
Der SoVD wird sich auch weiterhin 

gegen die Umsetzung der beschlos-
senen Rente mit 67 wenden. Es darf 
keine Anhebung der Altersgrenzen 
in der Rentenversicherung geben, so 
lange ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in besonderer Weise 
von Arbeitslosigkeit betroffen oder 
bedroht sind und keine Chance er-
halten, die Regelaltersgrenze von 
65 Jahren zu erreichen. Die Früh-

verrentung von 
älteren Arbeit-
nehmerinnen und 
Arbeitnehmern 
muss gestoppt 
werden. Dies 
gilt in besonde-
rer Weise für die 
Zwangsverren-
tung von älteren 
Arbeitslosengeld-
II-Beziehenden. 
Das Leistungs-
recht der Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchende 
(SGB II) muss so 
ausgerichtet wer-
den, dass ältere 
Arbeitslose we-
der faktisch noch 
rechtlich gezwun-
gen sind, Frühren-
ten mit Abschlä-
gen in Anspruch 
zu nehmen. Mit 
altersgerechten Arbeitsplätzen und 
flexibleren Übergängen in die Rente 
kann im Einzelfall wachsenden Ar-
beitsbelastungen begegnet werden. 
Die Bezugszeiten beim Arbeitslo-
sengeld I für ältere Arbeitslose müs-
sen verlängert werden.

Weder Arbeit noch Arbeitslo-
sigkeit dürfen arm machen! Der 
Subventionierung von Armuts-
löhnen durch „Hartz IV“ muss mit 
der Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns begegnet werden. 
Fehlentwicklungen bei „Hartz IV“ 
müssen umgehend beseitigt werden: 
Langzeitarbeitslose dürfen nicht in 
Ein-Euro-Jobs abgeschoben wer-
den, sondern brauchen Perspektiven 
für eine sozialversicherungspflich-
tige dauerhafte Beschäftigung. Das 
Leistungsniveau „Hartz IV“ muss 
den Betroffenen ein Leben in der 
Mitte unserer Gesellschaft ermög-
lichen. Das Leistungsniveau, insbe-
sondere die Regelsätze, müssen des-
halb umgehend überprüft werden.

Solidarische 
Krankenversicherung

stärken!
Um die gesetzliche Krankenver-

sicherung solidarisch auszubauen 
und langfristig auf eine solide Fi-
nanzierungsbasis zu stellen, muss 
sie zu einer Bürgerversicherung 
weiterentwickelt werden. Nach wie 
vor lehnt der SoVD die Einführung 
eines Gesundheitsfonds ab 2009 ab, 
da hiermit die steigenden Gesund-

heitskosten allein 
auf die Patienten 
und Versicherten 
übertragen wür-
den. Der SoVD 
fordert für Per-
sonen mit gerin-
gem Einkommen 
( G r u n d s i c h e -
r u n g s n i v e a u ) 
eine Härtefallre-
gelung, d.h. eine 
Befreiung von 
der Zuzahlungs-
pflicht und die 
Gewährung fol-
gender Leistun-
gen: Vom Arzt 
verordnete, ver-
schreibungsfreie 
A r z n e i m i t t e l , 
Zahnersatz sowie 
Brillen und not-
wendige Fahrten 
zur ambulanten 

Behandlung.
Der SoVD fordert die Kranken-

kassen auf, die mit der Gesund-
heitsreform 2007 neu geregelten 
Pflichtleistungen der Rehabilitation 
einschließlich der geriatrischen Re-
habilitation sowie die Leistungen 
der Palliativversorgung effektiv im 
Interesse der Patienten und Ver-
sicherten umzusetzen. Fehler und 
Qualitätsmängel im Gesundheits-
wesen erfordern darüber hinaus 
den Ausbau der Patientenrechte im 
Rahmen eines Patientenrechtege-
setzes. Die Position der Patienten 
gegenüber den Leistungserbringern 
ist weiter zu verbessern, zum Bei-
spiel durch Beweiserleichterungen 
im Gerichtsverfahren wegen Be-
handlungsfehlern.

Pflegereform jetzt!
Der SoVD hält eine Weiterent-

wicklung der gesetzlichen Pflege-
versicherung noch in dieser Legis-
laturperiode für unverzichtbar, um 
Defizite zu beseitigen und den nach 
wie vor bestehenden erheblichen 
Qualitätsmängeln wirksam entge-
genzutreten.

Jede Reform muss von dem Ziel 
getragen sein, den mit dem Sozi-
algesetzbuch „Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen“ 
(SGB IX) erreichten Paradigmen-
wechsel zu Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Teilhabe nun auch 
umfassend im Bereich der Pflege-
versicherung für alle Menschen mit 
Pflegebedarf zu verwirklichen.

Vorrangige Ziele einer Pflegere-
form müssen sein: Durchgreifen-
de Stärkung der häuslichen Pflege 
und Ausbau alternativer Pflegefor-
men zur Umsetzung des Wunsch- 
und Wahlrechts von Menschen mit 
Pflegebedarf, Anpassung der Leis-
tungen an die seit 1995 erfolgte 
Entwicklung und künftige Dyna-
misierung, effektive Umsetzung des 
Grundsatzes „Rehabilitation vor 
und bei Pflege“ sowie Einführung 
eines Pflegezeitgesetzes.

Teilhabe behinderter
Menschen sichern!

Weitere Anstrengungen sind er-
forderlich, um eine umfassende ge-
sellschaftliche Teilhabe behinderter 
Menschen zu erreichen. Erste Vo-
raussetzung für Chancengleichheit 
junger behinderter Menschen ist 
deren Integration in die Regelein-
richtungen der vorschulischen und 

schulischen Bildung. Im Sinne ei-
ner umfassenden Inklusion muss 
gemeinsames Lernen von nicht-
behinderten und behinderten 
Kindern und Jugendlichen von 
Anfang an gewährleistet sein. Die 
Bundesländer werden aufgefor-
dert, ihre Bemühungen in diesem 
Bereich zu verstärken und erreich-
te Erfolge nicht aus finanziellen 
Erwägungen infrage zu stellen.

Private und öffentliche Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber in 
Deutschland müssen ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung für 
die Ausbildung und Beschäfti-
gung behinderter Menschen mehr 
als bisher gerecht werden. Das be-
stehende breit gefächerte Förder-
system muss von den Leistungs-
trägern und den Arbeitgebern 
offensiv eingesetzt werden, um 
behinderten Menschen Chancen 
für eine qualifizierte Ausbildung 
und Beschäftigung zu sichern.

Die Verabschiedung der Kon-
vention der Vereinten Nationen 
(UN) zum Schutz der Rechte be-
hinderter Menschen am 13. De-
zember 2006 bedeutet für über 
650 Millionen behinderte Men-
schen weltweit einen großen Fort-
schritt. Die UN-Konvention setzt 
für Deutschland neue Impulse, 
seine teilhabeorientierte Politik 
mit den Zielen der Gleichstellung 
und Barrierefreiheit konsequent 
fortzusetzen. Der SoVD, der an 
der Ausarbeitung der Konventi-
on aktiv beteiligt war, fordert die 
Bundesregierung und die Bundes-
länder auf, die Ratifizierung der 
UN-Konvention zügig voranzu-
bringen.

Bewährte Unfallversicherung
erhalten!

Die Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung zur Absiche-
rung von Berufsunfällen, Berufs-
krankheiten und Wegeunfällen 
haben sich über viele Jahrzehnte 
als notwendig und wichtig erwie-
sen. Bestrebungen zur Neuord-
nung des Leistungsrechts dürfen 
nicht zu Verschlechterungen für 
den betroffenen Personenkreis 
führen. Der SoVD befürwortet 
eine weitere Stärkung von Prä-
vention und Rehabilitation mit 
dem Ziel, Versicherungsfälle zu 
vermeiden bzw. eine frühestmög-
liche Wiedereingliederung in das 
Arbeitsleben zu erreichen.

Berliner Erklärung
Grundsatzforderungen zur Sozialpolitik

Das Wichtigste für ältere Arbeitslose ist ein neuer Job.

Eine menschenwürdige und qualitativ hochwertige Pflege ist noch immer keine Selbst-
verständlichkeit. Der SoVD kämpft dafür, dass sie es wird.

Foto: action press

Foto: powermind / photocase
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Anzeige

3. Platz: Der 
O r t s v e r b a n d 
Varrel (Landes-
verband Nieder-
sachsen) ist 60 
Jahre alt gewor-
den. Zu diesem 
Anlass wurde 
ein Fest veran-
staltet, auf dem  
unter anderem 
196 SoVD-Luft-
ballons auf die 
Reise geschickt 
wurden (sie-
he Foto re.). 14 
Finder schickten 
die Karte, die an 
dem Luftballon 
befestigt war, 
zurück. Dabei 
stellte sich heraus: Einige Luftballons waren bis nach Berlin geflogen. Ob auch welche in der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle ankamen, lässt sich schwer sagen. Die Mitglieder der SoVD-Redaktion haben 
jedenfalls keine SoVD-Luftballons gefunden – und schon gar nicht vom Himmel gepiekt!

Sieger des SoVD-Fotowettbewerbs gekürt
Die Sieger des SoVD-Fotowett-

bewerbs 2007 stehen fest: Am 
15. November wählte die SoVD-
Redaktion – wie jedes Jahr unter Mit-
hilfe von Bundesschatzmeisterin In-
geborg Saffe – die drei schönsten Fo-
tos zum Thema „Jubiläumsfeiern in 
den Ortsverbänden“ aus. Wie in der 
Mai-Ausgabe versprochen, drucken 
wir aber nicht nur diese, sondern auch 
eine große Auswahl von Fotos der üb-
rigen Ortsverbände ab, deren Mitglie-
der sich die Mühe gemacht haben, uns 
zu schreiben. Schließlich sind alle Bil-
der kostbare Momentaufnahmen aus 
dem Leben der Ortsverbände und als 
solche einen Abdruck wert. Unter al-
len Einsendungen verlosen wir 30 mal 
Band I und II der SoVD-Chronik. Die 
Gewinner werden umgehend benach-
richtigt.

Jubiläumsfeiern in den Ortsverbänden / SoVD-Fotowettbewerb 2007

1. Platz: So sehen Sieger aus. Die Mitglieder des Ortsverbandes Mainhausen (Landes-
verband Hessen) feierten das 90-jährige Bestehen ihres Verbandes zu Wasser. Wieviel 
Spaß ihnen das bereitete, ist auf dem Foto unschwer zu erkennen.

2. Platz: Seit 90 Jahren gibt es den Ortsverband Osterflierich-Hilbeck (Landes-
verband Nordrhein-Westfalen). Im Jubiläumsjahr machten die Mitglieder unter 
anderem einen Ausflug zum Minipony-Gestüt Soestblick im Sauerland. 

Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe beim Begutach-
ten der eingereichten Fotografien. Die Wahl fiel nicht 
leicht.

Hier eine Auswahl der übrigen uns zugesandten Fotos. Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei allen,
die mitgemacht haben, für ihr großes Engagement!

✁
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Schon wieder steht ein Jahres-
wechsel an und schon wieder gibt 
es eine Menge Dinge, die noch bis 
Jahresende erledigt werden soll-
ten oder gar müssen. Hier die 
wichtigsten:

Außergewöhnliche 
Belastung

Haben Sie in diesem Jahr bereits 
besondere Aufwendungen 
zum Beispiel für Krank-
heitskosten, eine Beerdi-
gung oder Ihre Scheidung 
gehabt? Und steht vielleicht 
gleich zu Beginn des nächs-
ten Jahres noch eine größere 
Ausgabe an, etwa weil Sie 
Zahnersatz benötigen? 

Überlegen Sie, Ihrem 
Zahnarzt noch bis Silves-
ter 2007 eine Vorauszah-
lung zu leisten und so Ihren 
steuerlich berücksichti-
gungsfähigen Aufwand zu 
komprimieren. Dann steigt 
Ihre Chance, den Betrag als 
außergewöhnliche Belastung 
vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abgezogen zu bekom-
men. Denn das Finanzamt rechnet 
entsprechend der Höhe des „Ge-
samtbetrages der Einkünfte“ aus, 
was Ihnen pro Jahr „zuzumuten“ 
ist, aus der eigenen Geldbörse für 
solche Ausgaben zu tragen. Bei ei-
nem Jahreseinkommen zwischen 
15 340 und 51 130 Euro sind das 
zum Beispiel für eine Familie mit 
einem oder zwei Kindern 3 Pro-
zent, bei 30 000 Euro Verdienst 
demnach 900 Euro. Je mehr also 
in einem Jahr zusammenkommt, 
desto besser für den Steuerzahler 
– je mehr „auf die Jahre verteilt“ 
wird, desto ungünstiger, da je-
weils der zumutbare Betrag vom 
kalenderjährlichen Aufwand ab-
gezogen wird.

Autounfall
Haben Sie 2007 einen Unfall 

verschuldet und dem Besitzer des 
anderen Wagens den Schaden von 
vielleicht 400 Euro zunächst aus 
der eigenen Tasche bezahlt, weil 
Sie Ihren Schadenfreiheitsrabatt 
retten wollten? Und ist inzwi-
schen ein zweiter Unfall hinzu-
gekommen, den Sie verursacht 
haben? Sie können Ihre Kfz-
Haftpflichtversicherung sowohl 
für den zweiten als auch nach-
träglich für den ersten Unfall in 
Anspruch nehmen. Das müssen 
Sie bis spätestens Silvester 2007 
dort gemeldet haben. Für einen im 
Dezember 2007 passierten zwei-
ten Unfall haben Sie noch eine 
Nachmeldefrist bis Ende Januar 
2008.

Auch die Vollkaskoversiche-
rung können Sie auf diese Weise 
verspätet in Anspruch nehmen. 
Lassen Sie sich aber in beiden 
Fällen vorher von Ihrer Versi-
cherung ausrechnen, ob sich der 
Deal für Sie lohnt, weil ja der 
Schadenfreiheitsrabatt in Mit-
leidenschaft gezogen wird. Und 
es gilt der Grundsatz: Die Zahl 
der Unfälle entscheidet über den 
Umfang der Rückstufung, nicht 
die Höhe der gesamten Schäden. 
Umgekehrt können Sie einen von 
Ihrer Versicherung bereits re-
gulierten Kleinschaden (bis 500 
Euro) „zurückzahlen“. Das rettet 

Was Sie noch bis Silvester erledigen sollten ...
den Schadenfreiheitsrabatt (falls er 
sich verschlechtert haben sollte).

Bausparen
Haben Sie ein Bausparkonto und 

Anspruch auf die Wohnungsbauprä-
mie? Das ist der Fall, wenn Ihr zu 
versteuerndes Einkommen pro Jahr 
nicht höher 

ist als 
25600 Euro 

(alleinstehend) bzw. 51 200 
Euro (verheiratet). „Brutto“ ist das 

wesentlich mehr (je nach individu-
ellen Verhältnissen). Zahlen Sie für 
2007 den höchstmöglichen Betrag 
darauf ein: 512 bzw. 1024 Euro, dann 
gibt’s die maximale Prämie von rund 
45 bzw. 90 Euro.

Betriebskosten 
(Nebenkosten bei 
Mietwohnungen)

Hat Ihr Vermieter Ihnen die Be-
triebskostenabrechnung für das 
Jahr 2006 noch nicht geschickt? Ge-
schieht das auch nicht bis zum 31. 
Dezember 2007 (wenn der Abrech-
nungszeitraum – wie meistens – das 
Kalenderjahr umfasst), dann brau-
chen Sie eine etwaige Nachzahlung 
nicht mehr zu leisten. Der Anspruch 
auf Abrechnung bleibt bestehen – um 
zum Beispiel festzustellen, ob statt 
einer Nachzahlung eine Erstattung 
überzahlter Betriebskosten fällig 
ist. Nur nachzahlen müssen Mieter 
in solchen Fällen nicht.

Haushaltsnahe 
Dienstleistungen /

Handwerkerleistungen
Wollen Sie Ihre privat genutzten 

Wohnräume renovieren? Oder Ihren 
Garten winterfest machen? Und 
können Sie dafür dann offizielle 
Rechnungen externer Firmen (zum 
Beispiel Malermeister, Fensterput-
zer, Gärtner) vorlegen? Dann dürfen 
Sie 20 Prozent des Aufwandes für 
solche „haushaltsnahen Dienst-
leistungen“ von Ihrer Steuerschuld 
absetzen – höchstens 600 Euro (bei 
3000 Euro Aufwand). Bedingung: 
Die Rechnung wurde per Überwei-
sung, also nicht bar bezahlt. Ge-
schieht das noch bis Ende 2007, so 
mindern Sie für dieses Jahr Ihre zu 
zahlenden Steuern – nicht nur das 
steuerpflichtige Einkommen. Ent-
sprechendes gilt für Handwerker-
leistungen, die in diesem Jahr Ihr 
Haus/Ihre Wohnung auf Vorder-
mann gebracht haben (Beispiele: 
Badmodernisierung; Austausch von 
Fenstern).

Kindergeld
Kommt das Einkommen Ihres 

volljährigen Kindes, das sich in der 
Ausbildung befindet, dem „kinder-

geldschädlichen“ Einkommensfrei-
betrag von 7680 Euro im Jahr (plus 
920 Euro Arbeitnehmerfreibetrag 
plus Sozialversicherungsbeiträge) 
gefährlich nahe? Dann prüfen Sie, 
ob der Grenzwert durch den Kauf 
von beruflich benötigten Büchern, 
ferner durch Semestergebühren und 
Aufwendungen für die Fahrten zur 
Berufsschule oder Universität ein-
gehalten werden kann. Nur ein Cent 
mehr als der individuell für Ihr Kind 
errechnete Betrag auf dem Konto 
Ihres Kindes killt das Kindergeld 
von mindestens 154 Euro pro Monat 

oder 1848 Euro im Jahr. 

Minijob
Arbeiten Sie nebenbei 

auf 400-Euro-Basis und 
verdienen Monat für Mo-
nat den höchstmöglichen 
Betrag, so sollten Sie auf-

passen, dass Ihnen der Vorteil 
der „Brutto = Netto-Auszahlung“ 

nicht durch eine Sonderzahlung 
am Jahresende vermasselt wird. 
Denn dann würde rückwirkend so-
wohl Sozialversicherungs- als auch 
Steuerpflicht eintreten. Besser ist 
es, wenn der Arbeitgeber Sie steu-
erfrei belohnt, etwa durch die Über-
nahme von Kindergartenbeiträgen 
oder einen Zuschuss für die Wege 
zur und von der Arbeitsstelle (wo-
für der Arbeitgeber dann eine Pau-
schalsteuer trägt). Übrigens: Auch 
ein Anspruch auf Weihnachtsgeld 
kann die Vorteile eines 400-Euro-
Jobs aushebeln (wenn nämlich zum 
Beispiel 13 statt 12 x 400 Euro im 
Jahr gezahlt werden). Wer das ver-
meiden möchte, der verzichtet auf 
das Weihnachtsgeld oder reduziert 
seine Arbeitszeit so, dass im Ergeb-
nis maximal 4800 Euro Verdienst 
im Jahr herauskommen – inklusive 
Weihnachtsgeld. 

Rentenbeiträge
Entgegen landläufiger Meinung 

müssen Beiträge freiwil-
lig Rentenversicherter 
für das laufende 
Jahr nicht bis 
zum 31. De-
z e m b e r 
auf dem 
Konto der 
gesetzlichen Ren-
tenversicherer einge-
gangen sein. Es genügt, 
wenn dies bis zum 31. März 
für das Vorjahr geschieht. 
Allerdings: Tritt zwischenzeit-
lich der Versicherungsfall ein 
(zum Beispiel eine Erwerbsminde-
rung), so wird die Rente nur aus den 
bis dahin entrichteten Beiträgen 
berechnet. Deshalb: Eine frühzeiti-
ge Beitragszahlung empfiehlt sich! 
Der Mindestbeitrag macht für das 
Jahr 2007 monatlich 78 Euro aus, 
der höchste 1044,75 Euro.

Resturlaub
Haben Sie noch Urlaub für 2007 

zu bekommen? Nehmen Sie ihn bis 
zum 31. Dezember 2007. Oder ver-
einbaren Sie mit Ihrem Arbeitge-
ber, dass der Urlaubsrest auf 2008 
übertragen wird. Verpflichtet dazu 
ist Ihr Chef, wenn Sie 2007 Ihren 
Urlaub noch nicht (voll) genommen 
haben, weil im Betrieb zuviel zu tun 
war, weil Sie krank geworden sind 
oder ein anderer persönlicher oder 
betrieblicher Grund vorlag, den Ur-

laub zu verschieben. Übertragener 
Urlaub muss bis spätestens zum 31. 
März 2008 genommen sein, sonst 
verfällt er (wenn tarifvertraglich 
nichts Günstigeres gilt).

Riester-Rente
Sind Sie rentenversicherungs-

pflichtig oder Ehepartner eines 
Rentenpflichtversicherten? Und 
haben Sie für 2007 noch nicht „ge-
riestert“? Dann wird es Zeit, einen 
privaten Altersvorsorgevertrag ab-
zuschließen – wenn Sie die staatli-
chen Zulagen von bis zu 114 Euro 
plus 138 Euro je Kind nicht ver-
schenken wollen. Sie können wäh-
len zwischen privaten Rentenversi-
cherungen, Fondssparplänen und 
Banksparplänen. Die Stiftung Wa-
rentest wirbt: Ein Riester-Vertrag 
lohnt sich wegen der staatlichen Be-
teiligung auf jeden Fall – auch wenn 
das Unternehmen, das den Vertrag 
durchführt, ausnahmsweise am En-
de keine Gewinne gutschreiben soll-
te. Ein Minus kann auf keinen Fall 
herauskommen.

Spenden
Haben Sie Ihre Steuererklärung 

für 2005 noch nicht beim Finanz-
amt? Dann können Sie das noch bis 
zum 31. Dezember 2007 nachholen, 
sonst gehen Erstattungsansprüche 
für 2005 verloren. Besser ist es ohne-
hin, die Steuererklärung „zeitnah“ 
(also im Frühjahr 2008 für 2007) 
zu machen. Sie geben dem Fiskus 
sonst unnötig ein zinsloses Darle-
hen. Wer in Zeitnot gerät, der kann 
eine mögliche Steuererstattung 
auch noch dadurch sichern, dass er 
den vierseitigen „Mantelbogen“ der 
Steuererklärung sowie die „Anlage 
N“ mit dem Jahresverdienst und der 
bereits gezahlten Jahreslohnsteuer 
einreicht und im Begleitbrief darauf 

hinweist, dass feh-
lende Unterlagen 

nachgereicht 
w e r d e n . 

A n d e r e r-
s e i t s : Viele Steuerzahler sind 
ohnehin verpflichtet, die Steuer-
erklärung bis zum 31. Mai für das 
Vorjahr einzureichen, zum Beispiel 
Eheleute, die nach den Steuerklas-
sen III/V besteuert werden oder 
wenn auf der Steuerkarte ein Frei-
betrag notiert war oder wenn neben 
dem Hauptberuf ein steuerpflichti-
ger Zweitjob ausgeübt wurde. (Der 
Bundesfinanzhof hat zwar in einem 
Urteil die Frage angesprochen, ob 
die zweijährige „Ausschlussfrist“ 
für die freiwillige Steuerveranla-
gung überhaupt mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist. Derzeit emp-
fiehlt es sich aber nicht, mit Blick 
darauf den Erstattungsantrag für 

2005 ohne Not in das Jahr 2008 
zu verschieben.)

Steuerfreibetrag
Übersteigen Ihre Werbungskos-

ten im kommenden Jahr voraus-
sichtlich mindestens 1520 Euro 
(920 Euro Pauschbetrag plus we-
nigstens 600 Euro zusätzlich), so 
können Sie gegebenenfalls durch 
Eintragung eines Freibetrages auf 
Ihrer Steuerkarte erreichen, dass 
Ihnen Ihr Arbeitgeber ab Januar 
2008 weniger Steuern abzieht als 
ohne Freibetrag. Allerdings wird 
es grundsätzlich schwerer, die Be-
dingungen dafür zu erfüllen, weil 
zum Beispiel die Entfernungspau-
schale für die ersten 20 Kilome-
ter zum 1. Januar 2007 gestrichen 
wurde. Dennoch sollten Sie Ihren 
Antrag auch auf die ersten 20 Ki-
lometer ausdehnen, da das Bun-
desverfassungsgericht 2008 darü-
ber entscheidet, ob die Streichung 
rechtmäßig war. Bis dahin bleibt 
es bei der Berücksichtigung – mit 
der (nach Ansicht von Fachleuten: 
minimalen) Gefahr, dass Steuern 
plus Zinsen nachzuzahlen sind, 
wenn in Karlsruhe gegen die 
Steuerzahler entschieden werden 
sollte.

Werbungskosten
Sie sind Arbeitnehmer und 2007 

– etwa mit der Pauschale von 30 
Cent für jeden Entfernungskilo-
meter für die Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstelle – bereits 
bei 920 Euro angelangt? Dann 
hilft jeder Euro, den Sie zusätz-
lich für Werbungskosten ausge-
ben, Steuern sparen. Das können 
zum Beispiel Fachbücher sein 
(Achtung: Das Finanzamt ver-
langt die Angabe des Titels auf 
der Quittung!) oder neue Möbel 
für Ihr häusliches Arbeitszimmer 
(dessen steuerliche Anerkennung 
zwar ab 2007 weitgehend abge-
schafft wurde, was aber nicht für 
benötigte Arbeitsmittel gilt, son-
dern nur für die auf das Arbeits-
zimmer entfallenden Mietkosten) 
oder eine berufliche Fortbildungs-

veranstaltung. Außerdem: 
Vergessen Sie nicht, Ihre 
Gewerkschaftsbeiträ-
ge anzugeben.

Zahnersatz
Sind Sie gesetzlich 

krankenversichert und 
waren Sie seit 2003 we-

nigstens einmal jährlich 
beim Zahnarzt, in diesem Jahr 

aber noch nicht? Dann sollten Sie 
auf jeden Fall bis Ende Dezember 
2007 Ihre Zähne untersuchen las-
sen. Sonst bekommen Sie, wenn 
Sie 2008 Zahnersatz benötigen, 
von Ihrer Krankenkasse nur ei-
nen Zuschuss von 50 Prozent zum 
sogenannten Festbetrag, den die 
Kasse für die Berechnung zu-
grunde legt. Bei „lückenlosem“ 
Zahnarztbesuch 2003 bis 2007 
dagegen steigt der Zuschuss um 
10 Prozentpunkte auf 60 Prozent. 
Und wenn Sie einen jährlichen 
Zahnarztbesuch seit 1998 nach-
weisen können, dann würde im 
Jahr 2008 ein Zahnersatzzuschuss 
von 65 Prozent fällig – vorausge-
setzt Sie können auch für das Jahr 
2007 mindestens einen Zahnarzt-
besuch nachweisen. W.B.

Tipps zum Jahreswechsel 2007/2008:
14 Spar-Möglichkeiten für SoVD-Mitglieder


